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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

S-Pro Orangenölreiniger
Artikel-Nr.:
AR911165

UFI:
HXWF-QPEA-DHFJ-TVPV

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Schneiders Profichemie GmbH & Co.KG
Renntalstr. 8/1
74360 Ilsfeld
Germany
Telefon: +49 7062 / 9242722
E-Mail: info@profichemie.de
Webseite: profichemie.com

E-Mail (fachkundige Person): compliance@profichemie.de
1.4. Notrufnummer
Auskunftsgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit, +49(0)7062 9242722 (Diese Nummer ist nur zu
Bürozeiten besetzt.)

GGIZ der Länder Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
c/o HELIOS Klinikum Erfurt, Nordhäuser Str. 74, 99089 Erfurt
Telefon: +49-361-730730, 24h: +49-361-730730

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Gewässergefährdend
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Limonen; Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze; Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/... tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Mögliche schädliche Wirkungen auf die Umwelt:
Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen.

Andere schädliche Wirkungen:
Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher,
die entweder als persistent bioakkumulierbar oder toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die
gemäß REACH Artikel 57 (f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommision oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrine
Eigenschaften aufweisen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2
REACH-Nr.:
01-2119489924-20-XXXX

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze
Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 500 – 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

5 – < 10
Gew-%

CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8
REACH-Nr.:
01-2119488639-16-XXXX

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze
Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 7.400 g/m³
ATE (Dermal) 2.000 g/m³

5 – < 10
Gew-%

CAS-Nr.: 138-86-3
EG-Nr.: 205-341-0
Index-Nr.: 601-029-00-7
REACH-Nr.:
01-2120766421-57

Limonen
Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Flam. Liq. 3 (H226),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

 Achtung 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 4.400 mg/kg
ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg

1 – < 3
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getränkte Kleidung ausziehen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. In allen Zweifelsfällen oder wenn
Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Atembeschwerden oder
Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl alkoholbeständiger Schaum Feuerlöscher Kohlendioxid (CO2) Feuerlöschmaßnahmen
auf die Umgebung abstimmen

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2) Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
nicht brennbar
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
Geeignetes Atemschutzgerät benutzen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und
Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

Notfallpläne:
Personen in Sicherheit bringen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Persönliche
Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen
lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Einrichten von Sperren.
Abdecken der Kanalisationen.
Einsatz absorbierender Materialen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Sägemehl
Kanalisation abdecken.

Für Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Verschüttete Mengen aufnehmen.
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Sonstige Angaben:
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Den betroffenen Bereich belüften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Gefährliche Verbrennungsprodukte: Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Unverträgliche Materialien Abschnitt 10 - Stabilität und Reaktivität
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Persönliche
Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen:
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Für ausreichende Lüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Inhalt/
Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.
Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.Für ausreichende Lüftung sorgen.

Verpackungsmaterialien:
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 – nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Schützen gegen: Frost Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

35 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

5 mg/kg KG/
Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

175 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

52 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

2.750 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

1.650 mg/kg
KG/Tag

① DNEL Verbraucher
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

15 mg/kg KG/
Tag

① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – oral, systemische Effekte

Limonen
CAS-Nr.: 138-86-3
EG-Nr.: 205-341-0

33,3 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

0,06 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

0,006 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

600 mg/L ① PNEC Kläranlage

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

9,4 mL/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

0,94 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 97489-15-1
EG-Nr.: 307-055-2

9,4 mg/kg ① PNEC Boden
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Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

0,24 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

0,024 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

10.000 mg/L ① PNEC Kläranlage

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

5,45 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

0,545 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Für ausreichende Lüftung sorgen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz
DIN-/EN-Normen: DIN EN 166

Hautschutz:
Handschutz
Geeignetes Material: Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk), NBR (Nitrilkautschuk)
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): Es liegen keine Informationen vor.
Dicke des Handschuhmaterials: Es liegen keine Informationen vor.

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Körperschutz: Benutzung von Schutzkleidung ( EN 13832, EN 340, EN 13043, EN 14605)
Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung, unzureichender Belüftung
Filtertyp: A-P2
Kennfarbe: braun/weiß
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von
Atemschutzgeräten (DGUV 112-190) sind zu beachten. (EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149)

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die
Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Form: Flüssig
Farbe: orange Geruch: Zitrone
Entzündbarkeit: Ja
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C ① Methode
② Bemerkung

pH-Wert ≈ 7,4
Schmelzpunkt Keine Daten

verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten

verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich ≈ 100 °C
Zersetzungstemperatur nicht anwendbar
Flammpunkt Keine Daten

verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten

verfügbar
Zündtemperatur Keine Daten

verfügbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten
verfügbar

Dampfdruck Keine Daten
verfügbar

Dampfdichte nicht anwendbar
Dichte 1,015 g/cm³ 20 °C
Relative Dichte nicht anwendbar
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit vollständig

mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht anwendbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten
verfügbar

Viskosität, kinematisch Keine Daten
verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Übermäßige Temperaturschwankungen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Inhalte unbekannt.
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10.5. Unverträgliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze  CAS-Nr.: 97489-15-1  EG-Nr.: 307-055-2
LD50 oral: 500 – 2.000 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD50 dermal: >2.000 mg/kg

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze  CAS-Nr.: 68891-38-3  EG-Nr.: 500-234-8
LD50 oral: 7.400 g/m³ (Ratte)
LD50 dermal: 2.000 g/m³ (Ratte)

Limonen  CAS-Nr.: 138-86-3  EG-Nr.: 205-341-0
LD50 oral: 4.400 mg/kg (Ratte)
LD50 dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften:
Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57 (f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommision oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrine Eigenschaften aufweisen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze  CAS-Nr.: 97489-15-1  EG-Nr.: 307-055-2
LC50: 5,5 mg/L 4 d (Fisch, Leuciscus idus melanotus) EU method C.1
EC50: 9,81 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
EC50: 9,81 mg/L (Krebstiere)
EC50: 9,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202
ErC50: >61 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
NOEC: 0,36 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202
NOEC: 0,85 mg/L 28 d (Fisch, Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) OECD 204
NOEC: 20,1 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Alge Desmodesmus subspicatus) OECD 201
LOEC: 1,6 mg/L (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 202

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze  CAS-Nr.: 68891-38-3  EG-Nr.: 500-234-8
LC50: 7,1 mg/L 4 d (Fisch, Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio))
LC50: 1,17 mg/L 4 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
EC50: 27,7 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
EC50: 7,4 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna)
NOEC: 0,95 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))
NOEC: 0,14 mg/L 28 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri))
NOEC: 0,27 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)
LC50: 10 – 100 mg/L 4 d (Fisch)
EC50: 10 – 100 mg/L 2 d (Krebstiere)
ErC50: 27,7 mg/L 3 d (Alge) OECD Guideline 201

Limonen  CAS-Nr.: 138-86-3  EG-Nr.: 205-341-0
LC50: 17,9 mg/L 3 d (Fisch)
EC50: 17 mg/L 2 d (Krebstiere)
LC50: 0,702 mg/L
LC50: 38,5 mg/L 4 d (amerikanische Elritze)
EC50: 17 mg/L 2 d (wirbellose Wasserlebewesen)

Aquatische Toxizität:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abschätzung/Einstufung:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusätzliche ökotoxikologische Informationen:
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze  CAS-Nr.: 97489-15-1  EG-Nr.: 307-055-2

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze  CAS-Nr.: 68891-38-3  EG-Nr.: 500-234-8
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Limonen  CAS-Nr.: 138-86-3  EG-Nr.: 205-341-0
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Biologischer Abbau:
Es sind keine Daten für das Gemisch verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze  CAS-Nr.: 97489-15-1  EG-Nr.: 307-055-2

Log KOW: 0,2
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Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze  CAS-Nr.: 68891-38-3  EG-Nr.: 500-234-8
Log KOW: 0,3

Limonen  CAS-Nr.: 138-86-3  EG-Nr.: 205-341-0
Log KOW: ≤ 4,5

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
nicht anwendbar

Akkumulation / Bewertung:
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze  CAS-Nr.: 97489-15-1  EG-Nr.: 307-055-2

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze  CAS-Nr.: 68891-38-3  EG-Nr.: 500-234-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Limonen  CAS-Nr.: 138-86-3  EG-Nr.: 205-341-0
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57 (f) oder der delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommision oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrine Eigenschaften aufweisen.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher,
die entweder als persistent bioakkumulierbar oder toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen
lassen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

HP 4 Reizend — Hautreizung und Augenschädigung
HP 14 ökotoxisch

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

13.2. Zusätzliche Angaben
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzuführen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste:Kein Bestandteil ist gelistet.

Verwendungsbeschränkungen:
Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr.: 3, 40, 75

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen [Seveso-
III-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:
anionische Tenside >= 5 % - < 15 %
nichtionische Tenside < 5 %
Duftstoffe (LIMONENE, CITRAL)
Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 2-BUTYL-1,2-
BENZOTHIAZOL-3-ONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINON)

Richtlinie 2004/42/EG über Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken:
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 2,174 Gew-%

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend
(Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz
zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz -
MuSchG) beachten.

Störfallverordnung (12. BImschV)
für im Produkt enthaltene Stoffe:

Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Bemerkung:

Zu beachten: 5.2.5
Organische Stoffe im Abgas dürfen den Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/
m3 insgesamt nicht überschreiten.

Wassergefährdungsklasse
WGK:

2 - deutlich wassergefährdend
Quelle:

Selbsteinstufung gemäß AwSV (Gemisch, Rechenregel).
Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 500
TRGS 510
TRGS 900

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
DGUV Information 212-007- Chemikalienschutzhandschuhe
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) DGUV Regel 112-189, 112-190, 112-192, 112-195

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
BCF Biokonzentrationsfaktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL (Derived No Effect Level) - Expositionsgrenzwert, unterhalb dessen ein Stoff nach dem
Kenntnisstand der Wissenschaft zu keiner Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit führt
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PNEC (predicted no effect concentration) - vorausgesagte Konzentration eines in der Regel
umweltgefährlichen Stoffes, bis zu der sich keine Auswirkungen auf die Umwelt zeigen
BOELV (EU) -Verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte der EU
IOELV (EU) - Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der EU

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen, Fassung 2023/707/EU.

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher
Güter im Luftverkehr).
Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate,
Natriumsalze
CAS-Nr.: 68891-38-3
EG-Nr.: 500-234-8

LC50; EC50; NOEC Quelle: Europäische
Chemikalienagentur,
http://echa.europa.eu/

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Gewässergefährdend
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Gemäß Anhang II der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts gültigen
Fassung. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.
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